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Vergleichsmietensystem und Mietspiegel 

 

RiLG Prof. Dr. Siegbert Lammel, Frankfurt/Main 

 

I. Vorbemerkung: 

 

„Der Mietspiegel stellt lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermittlung der Vergleichsmiete dar. 

Seine Anwendung im Einzelfall hat auf in der individuellen Vertragsgestaltung liegende 

mietpreisbildende Elemente Rücksicht zu nehmen, die sodann eine Korrektur der strikten 

Mietspiegelmiete gebieten“1. 

 

II. Entwicklung 

 

Die Mietspiegel sind aus der gerichtlichen Praxis bei der Beurteilung von Mieterhöhungsver-

langen nicht mehr wegzudenken. Sie werden in Mieterhöhungsverfahren bevorzugt verwen-

det, weil sie für die Durchschnittsfälle einfach zu handhaben sind. Gegenüber den sonstigen 

Begründungsmitteln haben sie den Vorteil der (angeblichen) größeren Datenbasis (im Ver-

gleich zum Sachverständigen) und der größeren Relevanz (gegenüber Vergleichswohnungen). 

Diese überragende praktische Bedeutung konnten sie nur erlangen, weil es zur Durchsetzung 

des Vergleichsmietensystems keine anderen (auch im Hinblick auf die Kosten) technischen 

Mittel gibt. 

Das Vergleichsmietensystem ist ein der Marktwirtschaft angepasstes System der Mietpreis-

bindung. Während die Wohnungszwangswirtschaft auf hoheitliche Preisfestsetzungen setzte, 

die wohl auf Grund der besonderen – vor allem kriegsbedingten – Mangellage auf dem Gebiet 

des Wohnraums gerechtfertigt waren, knüpfte das neue System an die marktwirtschaftliche 

Preisbildung an. Denn die – wenn auch nur noch eingeschränkt in den Bundesmietengesetzen 

aufrechterhaltene hoheitlichen Preiseinflüsse [auch noch unterschieden nach Alt- und Neu-

bauten] – wurden zunächst ab 1960 durch die sog. Abbaugesetze (Lücke-Plan) eingeschränkt 

mit dem Ziel der völligen Freigabe des Mietwohnungsmarktes. Dieses gesetzgeberische Vor-

haben beruhte auf  statistischen Prognosen hinsichtlich des Wohnungsmarktes, welche sich 

aber in der Folgezeit als zu optimistisch herausgestellt haben. Jedenfalls brachte die Flankie-

rung der Aufhebung  der Wohnungszwangswirtschaft durch  soziale Mieterschutznormen 

(Verlängerung der Kündigungsfristen, sog. Sozialklausel) nicht den gewünschten Erfolg, ins-

                                                 
1 LG Frankfurt, 26.3.2003, 2/17 S 137/02, PE 2005, 376. 
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besondere im Hinblick auf  Kündigungen zum Zwecke der Mieterhöhung. Da der Woh-

nungsmarkt trotz Bauförderung etc. alles andere als ausgeglichen war – wobei noch Mei-

nungsverschiedenheiten darüber bestanden, wann denn dies rein statistisch gesehen der Fall 

sein sollte [3% Überhang oder 3% Unterdeckung] – und infolgedessen starke Mieterhöhungen 

zu verzeichnen waren, entschied sich der Gesetzgeber ab 1971, schrittweise neue Beschrän-

kungen einzuführen. Im hier interessierenden Zusammenhang war dies der Ausschluss des 

freien Kündigungsrechts der Vermieter, insbesondere  zum Zwecke der Mieterhöhung. Or-

dentliche Kündigungen waren und sind nur noch in vom Gesetz besonders bezeichneten Fäl-

len zulässig. Mit dem Ausschluss der Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung musste aber 

im Hinblick auf Art. 14 GG ein Instrument geschaffen werden, um dem Vermieter die Wirt-

schaftlichkeit seines Eigentums zu sichern und ihm zusätzlich die Möglichkeit zu bieten, dar-

aus auch Einnahmen zu erzielen. Deshalb wurde als Kompensation für die Kündigungsbe-

schränkung ein besonderes Verfahren zur Durchsetzung von Mieterhöhungen eingeführt, das 

Vergleichsmietensystem. Dieser Zusammenhang darf bei aller Kritik am Vergleichsmieten-

system nicht übersehen werden. 

Bereits im I. WKschG 1971 hieß es dazu (auf den Kern verkürzt): „Bei einem Wohnraum-

mietverhältnis kann der Vermieter vom Mieter die Zustimmung zu einer Mieterhöhung ver-

langen, wenn ....der angestrebte Mietzins die üblichen Entgelte, die in der Gemeinde...für die 

Vermietung von Räumen vergleichbarer Art.....nicht übersteigt“. 

In Abkehr zu allen bisherigen Mietpreisregelungen wurde damit nicht mehr auf eine wie auch 

immer zu berechnende Kostenmiete abgestellt, sondern auf tatsächlich gezahlte Vergleichs-

miete. Andererseits wurde aber auch bewusst darauf verzichtet, auf die Marktmiete abzustel-

len, also die Miete, die bei einer freien Vereinbarung auf dem jeweiligen Markt zu erzielen 

gewesen wäre. Denn bei Abstellen auf die Marktmiete wäre das Kündigungsverbot zum Zwe-

cke der Mieterhöhung praktisch wertlos geworden. Die Vergleichsmiete hatte demgegenüber 

einen nivellierenden Einfluss, es sollte der Durchschnitt, aber nicht die Spitze durch die mög-

liche Mieterhöhung gewährleistet werden. Diese mietpreisbegrenzende Wirkung ist letztlich 

auch vom BVerfG gebilligt worden.  

Die Problematik lag dann aber im Nachweis dieser ortsüblichen Vergleichsmiete. Der Ge-

setzgeber hatte 1971 noch darauf verzichtet, irgend ein Beweismittel anzugeben; im Gesetz 

hieß es schlicht:“ Der Anspruch ....ist dem Mieter gegenüber schriftlich unter Angabe der das 

Erhöhungsverlangen rechtfertigenden Gründe geltend zu machen“, wobei sich die Vermieter 

unter Billigung der Rechtsprechung überwiegend auf Vergleichswohnungen stützten. Hierin 

lag – mangels anderer Anhaltspunkte – noch ein Anklang an Preisvorschriften, die auf eine 
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ortsübliche Miete abstellten2. Nicht übersehen werden darf aber auch in diesem Zusammen-

hang, dass die Rechtsprechung an die Angabe von Vergleichsobjekten hohe Anforderungen 

gestellt hatte, die wiederum vor dem BVerfG keinen Anklang gefunden hatten. Zur Rechtfer-

tigung dieser teilweise hohen Zahl geforderter Vergleichsobjekte (bis zu 20) lässt sich aller-

dings anführen, dass die Gerichte damit versuchten, statistischen Erfordernissen an den 

Nachweis der ortsüblichen Vergleichsmiete nahe zukommen, die mit den drei Vergleichs-

wohnungen auch nicht im entferntesten erfüllt werden konnten3.  

Schon zu dem Gesetz von 1971 wurde aber gefordert, dass örtliche Vermieter- und Mieter-

vereine unter Mitwirkung der Gemeindeverwaltung eine Tabelle erarbeiten, die die üblichen 

qm-Sätze für die Wohnungen enthielten4. Auf die Bedeutung solcher Tabellen wurde gleich-

falls hingewiesen: „Dadurch würden sich wohl die meisten Streitigkeiten zwischen Mietver-

tragsparteien wegen Mieterhöhung außergerichtlich erledigen lassen. Auch dem Gericht wäre 

durch eine solche Tabelle, wenn es auch im Einzelfall an deren Werte nicht gebunden wäre, 

ein wertvoller Anhaltspunkt für eine von ihm gemäß § 287 ZPO vorzunehmende Schätzung 

des qm-Preises gegeben. Dadurch würde sich die sonst notwendige Einholung eines Gutach-

tens eines Mietpreissachverständigen in den meisten Fällen erübrigen“5. Vor rund 35 Jahren 

waren also die Vorzüge eines Mietspiegels bereits erkannt: streitvermeidend, streitsschlich-

tend, kostensparend. 

Das 2. WKschG 1974 nahm diesen Ansatz auf und führte u.a. den Mietspiegel als Begrün-

dungsmittel für ein vemieterseitiges Mieterhöhungsverlangen ein. Damit war das Problem der 

Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete weitergeschoben worden hin zu der Aufstellung 

von Mietspiegeln. Der Gesetzgeber hatte zwar 1981 versucht, ein Mietspiegelgesetz zu erstel-

len, ist damit aber am Widerspruch des Bundesrates gescheitert. Seither existieren lediglich 

unverbindliche Hinweise (1976, 1980, 1997, 2002) zur Aufstellung von Mietspiegeln, wenn 

von städtischen Einzelverordnungen zur Datenerhebung für die Erstellung von Mietspiegeln 

abgesehen wird. Von der im Gesetz enthaltenen Ermächtigung zum Erlass einer Mietspiegel-

verordnung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden. Auch das Mietrechtsreformgesetz hat 

sich mit den Voraussetzungen für die Gültigkeit eines Mietspiegels nicht befasst, sondern 

zusätzlich das Instrument des qualifizierten Mietspiegels eingeführt.  

Aus den Hinweisen lassen sich aber einige grundlegende Vorstellungen herleiten, die nach 

Auffassung des Bundesgesetzgebers für einen Mietspiegel von wesentlicher Bedeutung sind. 

                                                 
2 Schmidt-Futterer/Blank6 C 54; Roquette, Bundesmietengesetze3 § 24 1.BmietG Rn. 26. 
3 Die Trennung von vorprozessualem Begründungsmittel und gerichtlichem Beweismittel dürfte bei diesen Er-
fordernissen auch nicht besonders geglückt zu sein. 
4 Barthelmess ZMR 1972,169. 
5 Barthelmess ZMR 1972,169. 
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Zunächst hat sich als gleichbleibender Zweck herauskristallisiert die Transparenz des Miet-

preisgefüges (lediglich die Hinweise 2002 heben diese Zwecke nicht mehr ausdrücklich her-

vor) um  

a) Streit zwischen Mietvertragsparteien, der sich aus Unkenntnis des Mietpreisgefü-

ges ergeben kann, zu vermeiden (= Streitvermeidung);  

b) Kosten der Beschaffung und Bewertung von Informationen über Vergleichsmieten 

im Einzelfall möglichst einzusparen (= Kostenersparnis);  

c) Den Gerichten die Entscheidung in Streitfällen zu erleichtern (= Streitentschei-

dung). 

Für die Datenerhebung wird deutlich die Repräsentativerhebung bevorzugt. 

Hinsichtlich der Auswertungsmethoden stand zunächst die sog. Tabellenmethode im Vor-

dergrund; ab 1997 tritt gleichgewichtig neben sie die Regressionsmethode.  

Zur Ausgestaltung der Mietspiegel werden weiterhin (auch noch in den Hinweisen 2002) die 

Spannen befürwortet, da die wohnungsstatistischen Erhebungen eine große Spannbreite der 

gezahlten Quadratmetermieten ausweisen. Neben den reinen Zahlen sollen aber auch entspre-

chende textliche Erläuterungen enthalten sein. 

 

III. Die Frankfurter Mietspiegel 

 

Den ersten Mietspiegel nach dem WKschG gab es 1974. Vorangegangen waren allerdings 

von Haus-und-Grund erstellte Mietprognosen für die Zeit nach Auslaufen des Mietpreisstopps 

in Frankfurt nach 1965. Diese Prognosen basierten allein auf Datenmaterial der Vermietersei-

te und wurden 1965 und 1968 erstellt. Nach Aussagen von Haus-und-Grund Frankfurt  haben 

diese Vorläufer der Mietwerttabellen ihren Zweck, Rechtsfrieden zwischen Vermietern und 

Mietern auf dem Gebiet der Wohnungsmiete zu schaffen, durchaus erfüllt.  

 

Seit 1971 liefen zwischen Haus-und-Grund sowie der Stadt Frankfurt Verhandlungen über die 

Bildung einer Kommission zur Erstellung von Mietpreisübersichten. 1974 kam es zu einer 

entsprechenden Vereinbarung und der Herausgabe des ersten Mietspiegels. Die entsprechende 

Sachverständigenkommission setzte sich zusammen aus der Stadt Frankfurt, Haus-und-

Grund, den beiden damaligen hiesigen Mietervereinen, dem DGB sowie dem Verband West-

deutscher Wohnungsunternehmen. Die Tabelle 1974 gründete aber nach den Aussagen der 

Beteiligten „im wesentlichen auf den wenigen Erfahrungen des Marktes und der Entwicklung 

nach dem Ende des Preisstopps 1965“; in der Tabelle selbst war das euphemistisch umschrie-



 
 
5 

ben mit „Repräsentativerhebungen mitwirkender Stellen und der Anhörung von Sachverstän-

digen“. Sie war in Tabellenform erstellt mit jeweils Spannen in den einzelnen Rubriken (s. 

Anhang 1).  

 

In die zweite Tabelle 1977 flossen Daten und Erfahrungen des Amtes für Wohnungswesen 

und Haus-und-Grund ein; diese wurde dann 1979 auf der Grundlage von Vergleichszahlen 

und der Auswertung von hessischen und Bundesindices fortgeschrieben. 1981 erschien dann 

die letzte Tabelle auf einer sog. „Verhandlungsbasis“; beteiligt waren daran die beiden Mie-

tervereine, Haus-und-Grund sowie der Verband Südwestdeutscher Wohnungsunternehmer, 

nicht aber mehr die Stadt. Sie stellte ebenfalls „nur“ eine Fortschreibung der Tabelle  von 

1979 dar. Die Tabelle fiel in eine Zeit des Umbruchs. Gleichzeitig mit den Verhandlungen der 

Verbände ließt die Stadt durch das Batelle-Institut eine statistische Erhebung durchführen. 

Um jedoch für diese Übergangszeit nicht „tabellenlos“ dazustehen, entschlossen sich die Ver-

bände – ungeachtet der Aussagen der Mietenindices und der Erhebungen von Haus-und-

Grund -, die Werte von 1979 schlicht linear um bestimmte Prozentsätze fortzuschreiben (s. 

Anhang 2). 

 

Überprüft man die bis einschließlich 1981 veröffentlichten Mietspiegel in Frankfurt anhand 

der erwähnten Hinweise zur Erstellung von Mietspiegeln, so kann allenfalls gesagt werden, 

dass sie hinsichtlich der Urheber diesen Kriterien entsprachen. Wie das Datenmaterial erfasst 

wurde und auf  welche Weise es in die konkreten Mietspiegel Eingang gefunden hatte, bleibt 

weitgehend im Dunkeln. Trotzdem kann ihnen die geforderte Transparenz nicht abgesprochen 

werden, je nachdem, was darunter verstanden wird. Transparenz kann sich einmal beziehen 

auf die Durchsichtigkeit des Herstellungsvorganges, auf die materielle Richtigkeit der je-

weiligen Tabelle. Transparenz kann sich aber auch lediglich auf die Einfachheit der Anwen-

dung beziehen, auf die formelle Handhabung der Tabelle. Betrachtet man unter diesen Ge-

sichtspunkten die mehrfach erwähnten Hinweise zur Erstellung von Mietspiegeln, so stellen 

diese – mit Ausnahme der Hinweise aus dem Jahr 2002 – im wesentlichen auf die äußere 

Handhabung der Tabelle, nicht unbedingt auf die materielle Richtigkeit ab. Denn sie heben 

jeweils deren äußere Funktionen hervor, wobei sie  mehr oder minder unausgesprochen davon 

ausgehen, dass die konkrete Tabelle die ortsüblichen Vergleichsmieten abbildet. Diese äuße-

ren Zwecke haben die aufgeführten Mietspiegel offenbar erfüllt: sie waren verständlich aus-

gestaltet und leuchteten deshalb wohl auch den Anwendern inhaltlich ein; jedenfalls erfüllten 

sie die Befriedungsfunktion. 
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Zu mehr oder minder heftigen Diskussionen kam es erst ab dem Mietspiegel 1982, die 

schließlich 1990 kumulierten, als eine Tabelle auf Grund der Regressionsanalyse erstellt wur-

de.  

 

Bereits der Mietspiegel 1982 (Anhang 3) wich von den bisher zugrunde gelegten Methoden 

ab. Nicht mehr die Werte der Mieter- und Vermieterverbände, geprüft durch deren Erfahrun-

gen, sondern statistische Erhebungen wurden für den Mietspiegel verwendet. Dieser Unter-

schied wurde von Haus-und-Grund auf die treffende Formel gebracht: „Während in den vor-

herigen Tabellen Sachverstand jahrzehntlanger Erfahrung eine erhebliche Rolle spielte, ist die 

Mietwerttabelle eine „wissenschaftliche Arbeit“ von ausschließlich statistischem Wert“. Es 

mag nun dahinstehen, ob hier nicht ein Missverständnis bezüglich des Ergebnisses statisti-

scher Erhebungen zugrunde liegt. Denn wenn diese Erhebungen lege artis durchgeführt wor-

den sind, müssten sie das selbe Mietwertbild widerspiegeln wie die zitierten Erfahrungssätze. 

 

Besonders heftig wurde die Diskussion allerdings erst, als die Tabelle 1990 erstellt wurde. Die 

ihr zugrundeliegende Anwendung der Regressionsanalyse mit dem Ergebnis eines einzigen 

Tabellenwertes für  qm/Baualter (Anhang 4) führte zu einer rechtlichen wie statistisch-

wissenschaftlichen Auseinandersetzung, die ihre Nachwirkungen bis zur Tabelle 2004 zeitig-

te. Diese Diskussionen sollen hier nicht noch einmal nachgezeichnet und viel weniger erneu-

ert werden. Die praktischen Realitäten sind über die Kontroversen hinweggegangen. In den 

neuesten Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln werden beide Methoden, die Tabellen-

methode- wie die Regressionsanalyse, als gleichberechtigt nebeneinander für anwendbar er-

klärt. 

 

Werden die Tabellen ab 1982 bis einschließlich 2006 (Anhang 5) anhand der Kriterien der 

Hinweise zur Erstellung von Mietspiegeln überprüft, so kommt ihnen diesmal vor allem eine 

materielle Transparenz zu. Denn ihre Erstellungseigenschaften sind (mit Ausnahme 1987) 

umfassend und ausreichend dokumentiert. Ob ein Nichtfachmann diese Dokumentation nach-

vollziehen kann, spielt insoweit keine Rolle; es besteht auf jedem Fall die Möglichkeit, die  

einzelnen Erarbeitungsschritte unter Zuhilfenahme eines Fachmannes zu überprüfen.. Gerade 

die Hinweise 2002 stellen besonders für die Anwendung der Mietspiegel im gerichtlichen 

Verfahren auf diese  Nachvollziehbarkeit ab: 
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„Das Gericht kann und wird seiner Entscheidung die Werte eines Mietspiegels insbe-

sondere dann zu Grunde legen, wenn dieser die erforderlichen Formalien des Aufstel-

lungsverfahrens erfüllt und das Gericht von der Richtigkeit der ausgewiesenen Werte 

überzeugt ist. Letzteres wird umso eher der Fall sein, je sorgfältiger der Mietspiegel 

erstellt wurde und je eher sich diese Erstellung nachvollziehen lässt“.  

 

Gegen die nach der Regressions-Methode erstellten Mietspiegel wird man wohl nicht einwen-

den können, dass sie keine „Spannen“ enthalten. Diese Spannen sind nicht mehr in der 

Grundmiete enthalten, sondern ergeben sich aus den in den Tabellen enthaltenen weiteren Zu- 

und Abschlägen für bestimmte mietwertbildende Merkmale (Anhang 6). Außerdem ist eine 

Art „Öffnungsklausel“ enthalten, die einen Zu- oder Abschlag um 10% zulässt. 

 

Allerdings ergeben sich nunmehr Bedenken hinsichtlich der formellen Transparenz. Denn bei 

diesen aufgesplitteten Mietspiegeln kann der Mietwert nicht mehr – wie früher – aus einer 

Tabelle unmittelbar abgelesen werden, sondern er muss anhand mehrerer Rechenschritte „er-

rechnet“ werden (Anhang 7). Dieser Mangel hinsichtlich des ersten und einzigen Zugriffs ist 

aber eine Folge der geforderten materiellen Transparenz und auch der erwarteten Abbildungs-

genauigkeit der neuen Mietspiegel: je genauer die Mietspiegel werden sollen, desto unüber-

sichtlicher werden sie, eine Folge, die schon die ersten Hinweise zur Erstellung von Mietspie-

geln 1976 den Mietspiegelerstellern vor Augen stellte. Der geforderte Umfang der Datenmen-

gen, die Detailversessenheit der Darstellung verursacht nicht nur steigende Kosten, sondern 

geht auch auf Kosten der Durch- und Übersichtlichkeit der Mietspiegel.  

 

IV. Die Rechtsprechung der Frankfurter Mietgerichte 

 

In der täglichen Praxis wurden und werden die Frankfurter Mietspiegel sowohl von den Amts-

richtern wie den Berufungsrichtern für die alltäglichen Durchschnittsfälle problemlos ange-

wendet. Hierbei geht es nicht um die Grundlagen des jeweiligen Mietspiegels, sondern vor 

allem um die Einordnung der konkreten Wohnung in die Tabellenfelder und die Bewertung 

von Mehr- oder Minderausstattungen. Jedoch haben es die Frankfurter Richter stets vermie-

den, sich gleichsam sklavisch an die Vorgaben der Zahlen die klammern. Wie bereits das 

Vorwort zeigte, werden die Tabellen – so es darauf ankommt – durchaus einer kritischen Be-

wertung unterzogen. 

 



 
 
8 

Hierfür sollen drei Beispiele aus der Rechtsprechung herangezogen werden: einmal die Kon-

troverse zwischen einem Amtsrichter und der Berufungskammer, betreffend die Bewertung 

einer sog. ausgehandelten Tabelle; dann die Problematik der Regressions-Spiegel und schließ-

lich die Beurteilung der neuesten Spiegel im Hinblick auf das zugrunde liegende Datenmate-

rial, insbesondere hinsichtlich der Schönheitsreparaturen. 

 

Das AG Frankfurt war in mehreren Urteilen 1988 der Auffassung, dass die Tabelle 1987 nicht 

anzuwenden sei6. Begründet wurde dies mit einem Verstoß gegen Art. 14 GG, wonach nur auf 

der Basis empirisch-statistischer Methoden ermittelte Vergleichsmieten dem verfassungs-

rechtlichen Anspruch des Vermieters auf Zahlung der ortsüblichen Miete  gerecht würde. Der 

Mietspiegel 1987 war aber nicht auf statistischer Grundlage erstellt worden, sondern auf der 

Basis der Daten des Batelle-Instituts von 1981 für den Mietspiegel 1982 von den beteiligten 

Verbänden aktualisiert worden. Das Amtsgericht war ferner der Auffassung, dass nur ein 

„jahresgenauer“ Mietspiegel im gerichtlichen Verfahren als Beweismittel herangezogen wer-

den könne7. Das Landgericht hat demgegenüber nicht auf derartige Formalien abgestellt, son-

dern materiell nachgeprüft, ob durch den konkreten Mietspiegel dem Vermieter im Vergleich 

zu der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus die „ortsübliche“ Miete zugesprochen 

wird8. Es hat insbesondere das Erfordernis eines „jahresgenauen“ Mietspiegels abgelehnt, 

weil dessen Erstellung  praktisch und kostenmäßig nahezu unmöglich ist. Erst wenn sich an-

hand der allgemeinen Preissteigerungsraten eine überproportionale dämpfende Tendenz des 

vorhandenen Mietspiegels ergeben würde, sei ein neuer zu erstellen. 

 

Die nächste mietspiegelrelevante Kontroverse drehte sich um den Mietspiegel 1990, der mit 

Hilfe der sog. Regressionsanalyse erstellt worden ist. Nun ist zwar allen Kritikern dieses Ver-

fahrens zuzugeben, dass es jedenfalls für einen statistischen Laien nicht einfach zu durch-

schauen ist. Das LG hat hierzu aber grundsätzlich festgestellt, dass es nicht Aufgabe de 

Rechtsprechung ist, über den Wert oder Unwert einer statistischen Methode zur Erfassung 

von Wirtschaftsdaten zu entscheiden9. Handelt es sich bei der Methode um eine im jeweiligen 

Fachbereich anerkannte statistische Methode, so ist diese Methodenwahl  vom Gericht als 

Grundlage hinzunehmen. Im Einzelfall wird es sich darauf beschränken, ob die Untersuchung 

methodengerecht durchgeführt worden ist, ob also die eigenen methodischen Regeln eingehal-

                                                 
6 AG Frankfurt ZMR 1988,467. 
7 AG Frankfurt DWW 1991,54. 
8 LG Frankfurt WuM 1989,148. 
9 LG Frankfurt ZMR 1991,391. 
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ten worden sind. Auch Einzelpunkte wie fehlende Spannen, Zugrundelegung rechnerischer 

Mietwerte, Parität zwischen vereinbarten und geänderten Entgelten, jahrgangsmäßige Parität, 

hat das LG in der genannten Entscheidung einer kritischen Bewertung unterzogen, ohne dass 

dadurch die Tabelle 1990 als gerichtlich verwertbares Beweismitteln unanwendbar geworden 

wäre. 

Ebenfalls methodische Grundlagen sind Gegenstand der jüngsten Rechtsprechung der Frank-

furter Gerichte. Hierbei musste im jeweils konkreten Fall untersucht werden, auf welcher Da-

tenbasis der Mietspiegel (z.B. 2004) erstellt worden ist und wie mit einem sog. qualifiziertem 

Mietspiegel umgegangen werden muss. Das AG lehnte es in einem Fall ab, dem Vermieter 

zusätzlich zur Tabellenmiete einen Zuschlag für die Kosten der Kleinreparaturen zu gewäh-

ren10. Zwei Punkte erscheinen in diesem Zusammenhang aus der Begründung erwähnenswert. 

Zum einen legt es dem Vermieter die Darlegungslast dafür auf, dass dem qualifiziertem Miet-

spiel 2004 solche Mietverhältnisse zugrunde gelegt worden sind, in denen überwiegend die 

Kleinreparaturen auf die Mieter überwälzt worden sind. Zusätzlich hält er das Gericht für un-

wahrscheinlich, dass derartige Kostenfaktoren in die Mietpreisbildung für Wohnraummiet-

verhältnisse einfließen, zumal der Umfang der Überwälzung rechtlich sehr begrenzt ist11. 

 

Unter Kostengesichtspunkten relevanter ist die Frage, wie zu verfahren ist, wenn der Vermie-

ter die Schönheitsreparaturen zu tragen hat (oder wenn angesichts der diffizilen Rechtspre-

chung des BGH zur Frage der Überwälzung von Schönheitsreparaturen die konkrete Klausel 

unwirksam sein sollte). Das AG gewährt in diesen Fällen einen Zuschlag12. Es geht davon 

aus, dass nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Überwälzung der Schönheitsrepa-

raturen Entgeltcharakter habe. Da aber der Mietspiegel 2004 auf Daten aus Mietverhältnissen 

beruht, in denen diese Überwälzung auf den Miete stattgefunden hat, ist dieses Entgelt auf 

Mieterseite berücksichtigt. Liegt ein Mietverhältnis vor, in denen der Mieter dieses „Entgelt“ 

nicht zu zahlen hat, stimmt die Vergleichsbasis nicht mehr. Um die Vergleichbarkeit wieder 

herzustellen, bedarf es eines Zuschlags, den das AG im konkreten Fall aus § 28 Abs. 4 II. BV 

hergeleitet hat13. Diese Ansicht ist zwar alles andere als unumstritten14, soll aber hier nur den 

methodischen Umgang der Frankfurter Gerichte auch mit einem qualifiziertem Mietspiegel 

dokumentieren. Auf der Grundlage des einfachen Mietspiegels 2000 hatte das LG bereits eine 

                                                 
10 AG Frankfurt WuM 2006,204. 
11 Ebenso Börstinghaus WuM 2006,187. 
12 AG Frankfurt WuM 2005,722. 
13 Kritisch dazu Börstinghaus jurisPR-MietR 23/2005 Anm. 1 
14 LG Nürnberg-Fürth WuM 2006,38;  Warnecke jurisPR-MietR 6/2006 Anm. 3. 
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identische Entscheidung getroffen15; auch der in der Vorbemerkung zitierte Leitsatz stammt 

aus einer Entscheidung über die Problematik des Zuschlags für nicht überwälzte Schönheits-

reparaturen. Die Bewertung des Mietspiegels unter dem Gesichtspunkt der Schönheitsrepara-

turen konnten die Gerichte dabei aus eigener Sachkenntnis vornehmen, zumal in den Materia-

lien zum Mietspiegel diese Frage ebenfalls angesprochen worden ist. 

 

Die Frankfurter Rechtsprechung geht daher weitgehend pragmatisch bei der Verwendung von 

Mietspiegeln vor: für den sog. Durchschnittsfall stellen diese eine nachprüfbare und kosten-

sparende Entscheidungsgrundlage dar; in Sonderfällen wird die Grundlage des Mietspiegels 

durchaus einer kritischen Durchleuchtung unterzogen. Jedenfalls trifft die an der gerichtlichen 

Anwendungspraxis hinsichtlich der Mietspiegel geübte Kritik (Anwendung mit de facto Ge-

setzeskraft, Wunderdroge zur Heilung aller Miethöhestreitigkeiten16) auf die Frankfurter 

Rechtsprechung nicht zu. 

 

In Abwandlung eines Wortes von Churchill über die Demokratie kann bezüglich der Miet-

spiegel gesagt werden: er ist das schlechteste aller Beweismittel, abgesehen von den anderen 

bekannten. 

                                                 
15 NZM 2003,974. 
16 WoBauR/Mersson § 558c Anm. 8. 
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Anhang 1: Mietspiegel 1974 
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Anhang 2: Tabelle 1981 
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Anhang 3: Tabelle 1982 
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Anhang4:Tabelle1990  
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Anhang 5: Tabelle 2006 

 

 



 
 

16 

Anhang 6: Tabelle 2006 Zuschläge/Abschläge 
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Anhang 7: Tabelle 2006 Mietenberechnung 

 

 


